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591. Verordnung: Änderung der Verordnung über die gesundheitliche Überwachung von Personen, die
mit ihrem Körper gewerbsmäßig Unzucht treiben

5 9 2 . Verordnung: Nickelverordnung
5 9 3 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 1 West Autobahn — Anschlußstelle

Schwarzenbergkaserne im Bereich der Gemeinden Salzburg und Wels-Siezenheim
5 9 4 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 7 Mühlkreis Autobahn — Halbanschluß-

stelle Industriezeile im Bereich der Stadt Linz
5 9 5 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 9 Pyhrn Autobahn — Halbanschlußstelle

ÖBB-Terminal St. Michael im Bereich der Gemeinde Traboch
5 9 6 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 20 Mariazeller Straße im Bereich der

Gemeinde Gußwerk
5 9 7 . Kundmachung: Aufhebung des § 2 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz des Zivildienstgesetzes 1986

durch den Verfassungsgerichtshof

5 9 1 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz,
mit der die Verordnung des Bundesministers
für Gesundheit und Umweltschutz über die
gesundheitliche Überwachung von Personen,
die mit ihrem Körper gewerbsmäßig Unzucht
treiben, BGBl. Nr. 314/1974, geändert wird

Auf Grund des § 11 Abs. 2 des Geschlechtskrank-
heitengesetzes, StGBl. Nr. 152/1945, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 345/1993,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Inneres verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Ge-
sundheit und Umweltschutz über die gesundheitli-
che Überwachung von Personen, die mit ihrem
Körper gewerbsmäßig Unzucht treiben, BGBl.
Nr. 314/1974, wird wie folgt geändert:

1. Der Titel lautet:

„Verordnung des Bundesministers für Gesund-
heit und Umweltschutz über die gesundheitliche
Überwachung von Personen, die der Prostitution
nachgehen"

2. § 1 lautet:

„§ 1. Personen, die gewerbsmäßig sexuelle
Handlungen am eigenen Körper dulden oder solche
Handlungen an anderen vornehmen, haben sich vor
Beginn dieser Tätigkeit sowie regelmäßig im
Abstand von einer Woche einer amtsärztlichen

Untersuchung auf das Freisein von Geschlechts-
krankheiten zu unterziehen."

Ausserwinkler

592. Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
über das Verbot bzw. die Verwendungsbe-
schränkung bestimmter nickelhältiger Ge-

brauchsgegenstände
(Nickelverordnung)

Auf Grund des § 29 des Lebensmittelgesetzes
1975, BGBl. Nr. 86, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 756/1992, wird verordnet:

§ 1. Es ist verböten, nickelhältige Gebrauchsge-
genstände, die nicht nur vorübergehend mit dem
menschlichen Körper in Berührung kommen, wie
Schmuck, Uhren (Gehäuse, Bänder, Spanner),
Brillengestelle, Knöpfe, Nieten, Schnallen (§ 6 lit. f
LMG 1975) in Verkehr zu bringen, die mehr als
0,5 μg/cm2/Woche Nickel abgeben.

§ 2. Zur Untersuchung der Abgabe von Nickel
gemäß § 1 dieser Verordnung ist das in der Anlage
bekanntgegebene Untersuchungsverfahren anzu-
wenden.

§ 3. Es ist verboten, nickelhältige Ohrstecker oder
gleichartige Erzeugnisse in Verkehr zu bringen, die
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dazu bestimmt sind, bis zur Ausheilung des
Wundkanals im menschlichen Körper zu verbleiben
— ausgenommen jene, deren Nickelgehalt unter
0,05% liegt.

§ 4. Nickelhältige Gebrauchsgegenstände —
außer die im § 3 genannten — die vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr ge-
bracht worden sind und dieser Verordnung nicht
ensprechen, dürfen bis zum 30. Juni 1994 in
Verkehr belassen werden.

Ausserwinkler

Anlage

Untersuchungsverfahren für nickelhältige
Gebrauchsgegenstände gemäß § 1

Zwei Tropfen von jedem Reagenz werden auf
einen Baumwolltupfer gegeben und dieser anschlie-
ßend 30 Sekunden mit gleichmäßiger Bewegung
gegen den zu untersuchenden Gegenstand gerieben.

Entsteht eine rote Farbe, die von schwach rosa bis
stark kirschrot variieren kann, ist die Nickelabgabe
größer als 0,5 μg/cm2/Woche.

Reagenzien:
1%ige Lösung von Dimethylglyoxim (2,3-Butan-
diondioxim) in Ethanol reinst (96%),
10%ige Ammoniumhydroxidlösung in Wasser.

593. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der A 1 West
Autobahn — Anschlußstelle Schwarzenbergka-
serne im Bereich der Gemeinden Salzburg und

Wals-Siezenheim

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Die Anschlußstelle Schwarzenbergkaserne der
A 1 West Autobahn wird im Bereich der Gemeinden
Salzburg und Wals-Siezenheim wie folgt bestimmt
(Umbau des Rampensystems):

Die Anschlußstelle liegt zwischen AB-km 295,385
und AB-km 295,956 und stellt über ihre neu
herzustellenden Zu- und Abfahrtsrampen die
Verbindung zum Gemeindestraßennetz (Kasernen-
straße) her.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Zu- und Abfahrtsrampen aus den beim
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten, beim Amt der Salzburger Landesregierung
sowie bei den Gemeinden Salzburg und Wals-Sie-
zenheim aufliegenden Planunterlagen im Maßstab
1:1 000 zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

594. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der A 7
Mühlkreis Autobahn — Halbanschlußstelle

Industriezeile im Bereich der Stadt Linz

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Die Halbanschlußstelle Industriezeile der A 7
Mühlkreis Autobahn wird im Bereich der Stadt Linz
wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Halbanschlußstelle liegt
bei km 8,83 der A 7 Mühlkreis Autobahn und stellt
über ihre Zu- und Abfahrtsstraße die Verbindung
mit dem Gemeindestraßennetz (Schachermayer-
straße) her.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Zu- und Abfahrtsstraße dieser Halbanschluß-
stelle aus den beim Bundesministerium für wirt-
schaftliche Angelegenheiten, beim Amt der Ober-
österreichischen Landesregierung sowie beim Magi-
strat der Stadt Linz aufliegenden Planunterlagen
(Plan Nr. 665.90 im Maßstab 1:1 000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Gleichzeitig mit dieser Verordnung wird die
Verordnung des Bundesministers für Bauten und
Technik vom 24. Juli 1974, BGBl. Nr. 513, bezüg-
lich der Anschlußstelle Füchselstraße aufgehoben.

Schüssel
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595. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der A 9
Pyhrn Autobahn — Halbanschlußstelle ÖBB-
Terminal St. Michael im Bereich der Gemeinde

Traboch

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Die Halbanschlußstelle ÖBB-Terminal St. Mi-
chael der A 9 Pyhrn Autobahn wird im Bereich der
Gemeinde Traboch wie folgt bestimmt:

Die Rampen der neu herzustellenden Halban-
schlußstelle liegen bei km 165,50 (Rampe West) und
bei km 166,35 (Rampe Ost) der A 9 Pyhrn
Autobahn und stellen die Verbindung mit dem
Gemeindestraßennetz her.

Im einzelnen ist der Verlauf dieser Zu- und
Abfahrtsrampen aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Steiermärkischen Landesregierung sowie bei der
Gemeinde Traboch aufliegenden Planunterlagen im
Maßstab 1:2 880 zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

5 9 6 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 20
Mariazeller Straße im Bereich der Gemeinde

Gußwerk

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 20
Mariazeller Straße wird im Bereich der Gemeinde
Gußwerk wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse führt unter
teilweiser Verwendung der bestehenden Straße von
km 91,00 bis km 91,64, von km 92,27 bis km 92,40
und von km 93,45 bis km 93,90.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Straßentrasse aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Steiermärkischen Landesregierung sowie bei der
Gemeinde Gußwerk aufliegenden Planunterlagen
(Plan Nr. BO-20-29 im Maßstab 1:2 880) zu
ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

597. Kundmachung des Bundeskanzlers über
die Aufhebung des § 2 Abs. 2 vorletzter und
letzter Satz des Zivildienstgesetzes 1986 durch

den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5, 6 und 7 B-VG und gemäß
den §§ 64 Abs. 2 und 65 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 1. Juli 1993, G 74/93-8, G 92/93-5 und
G 93/93-5, dem Bundeskanzler zugestellt am
11. August 1993, §2 Abs. 2 vorletzter und letzter
Satz des Zivildienstgesetzes 1986, BGBl. Nr. 679, in
der Fassung der Zivildienstgesetz-Novelle 1991,
BGBl. Nr. 675, als verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die aufgehobenen Vorschriften sind nicht
mehr anzuwenden.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Vranitzky
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